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Anlage 6 

 

Checkliste für die artenschutzrechtliche Betrachtung der 

Unterhaltungsmaßnahmen des Gewässerpflegeplanes Bille 

 

Betroffenheiten und Minimierungserfordernisse aus Sicht des Artenschutzes nach § 44 

BNatSchG: Eisvogel (Alcedo atthis) und Edelkrebs od. Europäische Flusskrebs (Astacus 

astacus) 

 

Eisvogel (Alcedo atthis): 

Sind steile, unbewachsenen Abbruchkanten bzw. Steilwände von mind. 50 cm Höhe aus 

Lehm oder festem Sand vorhanden?  

 

Wenn ja, sind Unterhaltungsmaßnahmen (z. B. Hindernisbeseitigung) innerhalb des 

Brutzeitraums (März bis August) in dem Bereich der Steilwand nicht zulässig oder eine 

biologische Baubegleitung ist notwendig, um eine Betroffenheit zu verhindern.  

Außerhalb des Brutzeitraums (September bis Februar) sind Unterhaltungsmaßnahmen im 

Bereich von Steilwänden auch ohne biologische Baubegleitung zulässig, da keine 

Betroffenheit besteht. 

 

Wenn nein, sind Unterhaltungsmaßnahmen uneingeschränkt zulässig. 

 

 

Edelkrebs od. Europäische Flusskrebs (Astacus astacus): 

Sind reich strukturierte, kompakte Uferböschungen mit z. B. Wurzeln und Totholz oder große 

Steine für Wohnhöhlen und Versteckmöglichkeiten vorhanden? 

 

Wenn ja, sind Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich nicht zulässig oder eine 

biologische Baubegleitung ist notwendig, um eine Betroffenheit zu verhindern.  

 

Wenn nein, sind Unterhaltungsmaßnahmen uneingeschränkt zulässig. 


